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Deponieren von Armeewaffen im Zeughaus ermöglichen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, so schnell wie möglich, spätestens aber bis 
im Frühjahr 2008 eine Regelung zu erlassen, die es den im Kanton Schaffhau
sen wohnhaften Soldaten und Soldatinnen erlaubt, ihre Armeewaffe ausserhalb 
der Militärdienstzeit gratis im Zeughaus zu deponieren. 

Kurzbegründung: 

•	 Bei Suiziden, Delikten mit Verletzungs- oder sogar Todesfolgen und Familien
dramen spielen in der Schweiz Armee-Schusswaffen eine zentrale Rolle. Das 
belegt eine Studie, die unter der Leitung des Lausanner Kriminologen Martin 
Killias durchgeführt, und Mitte März 2007 veröffentlich wurde. 

•	 Gemäss Studie dürften jährlich fast 300 Menschen an Verletzungen von 
Schüssen aus Armeewaffen sterben. 

•	 Es gibt keinen Grund mehr, warum eine Armeewaffe Zuhause aufbewahrt 
werden müsste. 

•	 Ermöglichen wir jenen Rekruten und Soldaten, die ihre Armeewaffe nicht mehr 
Zuhause aufbewahren wollen, dass sie diese gratis im Zeughaus deponieren 
können. 
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